
Amt für Volksschule

Finanzen

EdIS-SVS

zu verwendende Klassenbezeichnung für Schülermeldungen

Bezeich-

nung

Bedeutung Stufe Bemerkung

Vorschulkinder

VORS Vorschulalter VORS Kinder im Alter vor Schuleintritt; falls in SVS geführt

Kindergarten

KR0 Zurückgestellte Kinder A

K10 1. Jahr K

K20 2. Jahr K

KA0 Andere A nur für ausserkantonale SuS verwenden

KO0 Sonderschule A

KP0 Privatschule A

Basisstufe

KB1 1. Jahr K

KB2 2. Jahr K

PB1 1. Klasse PS

PB2 2. Klasse PS

Primarschule

PE1 Einschulungsklasse; 1. Jahr PS

PE2 Einschulungsklasse; 2. Jahr PS

PJ1 integrierte Einschulungsklasse; 1. Jahr PS Einschulungsklasse in Regelklasse integriert

PJ2 integrierte Einschulungsklasse; 2. Jahr PS Einschulungsklasse in Regelklasse integriert

PZ1 Sonderklasse; 1. Klasse PS

PZ2 Sonderklasse; 2. Klasse PS

PZ3 Sonderklasse; 3. Klasse PS

PZ4 Sonderklasse; 4. Klasse PS

PZ5 Sonderklasse; 5. Klasse PS

PZ6 Sonderklasse; 6. Klasse PS

PF0 Fremdsprachigenklasse; ohne Bezeichnung PS

PF1 Fremdsprachigenklasse; 1. Klasse PS

PF2 Fremdsprachigenklasse; 2. Klasse PS

PF3 Fremdsprachigenklasse; 3. Klasse PS

PF4 Fremdsprachigenklasse; 4. Klasse PS

PF5 Fremdsprachigenklasse; 5. Klasse PS

PF6 Fremdsprachigenklasse; 6. Klasse PS

PM1 Mehrklasse; 1. Klasse PS >= 3 Abteilungen in einer Klasse

PM2 Mehrklasse; 2. Klasse PS >= 3 Abteilungen in einer Klasse

PM3 Mehrklasse; 3. Klasse PS >= 3 Abteilungen in einer Klasse

PM4 Mehrklasse; 4. Klasse PS >= 3 Abteilungen in einer Klasse

PM5 Mehrklasse; 5. Klasse PS >= 3 Abteilungen in einer Klasse

PM6 Mehrklasse; 6. Klasse PS >= 3 Abteilungen in einer Klasse

PR1 Regelklasse; 1. Klasse PS

PR2 Regelklasse; 2. Klasse PS

PR3 Regelklasse; 3. Klasse PS

PR4 Regelklasse; 4. Klasse PS

PR5 Regelklasse; 5. Klasse PS

PR6 Regelklasse; 6. Klasse PS

PT0 Timeout; ohne Bezeichnung PS

PA0 Andere A nur für ausserkantonale SuS verwenden

PO0 Sonderschule A

PP0 Privatschule A
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Amt für Volksschule

Finanzen

Sekundarschule

SZ1 Sonderklasse; 1. Klasse OS

SZ2 Sonderklasse; 2. Klasse OS

SZ3 Sonderklasse; 3. Klasse OS

SF0 Fremdsprachigenklasse; ohne Bezeichnung OS

SF1 Fremdsprachigenklasse; 1. Klasse OS

SF2 Fremdsprachigenklasse; 2. Klasse OS

SF3 Fremdsprachigenklasse; 3. Klasse OS

SN1 ohne Differenzierung; 1. Klasse OS

SN2 ohne Differenzierung; 2. Klasse OS

SN3 ohne Differenzierung; 3. Klasse OS

SG1 Sek. G; 1. Klasse OS

SG2 Sek. G; 2. Klasse OS

SG3 Sek. G; 3. Klasse OS

SE1 Sek. E; 1. Klasse OS

SE2 Sek. E; 2. Klasse OS

SE3 Sek. E; 3. Klasse OS

ST0 Timeout; ohne Bezeichnung OS

SK0 Gymnasium A

SA0 Andere A

SO0 Sonderschule A

SP0 Privatschule A

Andere

AA0 Andere A nur für ausserkantonale SuS verwenden

Spezielles

in eine andere Schule umgeteilte Schülerinnen und Schüler

Gachnang PSG: Schulpflicht "Frauenfeld PSG" / Schulort  "Frauenfeld PSG"

Frauenfeld PSG: Schulpflicht "hier" / Schulort "hier"

schulpflichtige Flüchtlinge aus der Ukraine

Bezeich-

nung

Bedeutung Bezeich-

nung

Bedeutung

KU0 Kindergarten ohne Kl. S SU0 Sekundarschule ohne Klasse S

KU1 Kindergarten 1. Jahr S SU1 Sekundarschule 1. Klasse S

KU2 Kindergarten 2. Jahr S SU2 Sekundarschule 2. Klasse S

PU0 Primarschule ohne Klasse S SU3 Sekundarschule 3. Klasse S

PU1 Primarschule 1. Klasse S

PU2 Primarschule 2. Klasse S

PU3 Primarschule 3. Klasse S

PU4 Primarschule 4. Klasse S

PU5 Primarschule 5. Klasse S

PU6 Primarschule 6. Klasse S

Schülerinnen und Schüler in Durchgangsheimen / Notunterkünfte Asylbereich

Es sind die regulären Klassenbezeichnungen zu nutzen. 

Jedoch ist zwingend die Schulpflicht "Durchgangsheim Asyl" zu verwenden. 

Schülerinnen und Schüler im Homeschooling

Es sind die Klassenbezeichnungen für private Beschulung ("KP0", "PP0", "SP0")

Zudem ist zwingend der Schulort "Homeschooling" zu verwenden.

Bei der Erfassung der Daten der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sind in EdIS-SVS Schulverwaltung nachstehende 

Klassenbezeichnungen zu verwenden. Alter nativ (oder zusätzlich) zu diesen Klassenbezeichnungen kann bei den betroffenen 

Schülerinnen und Schüler die Nationalität "Ukraine-Flüchtling" verwendet werden. Mit Verwendung der spezifischen 

Nationalitätsbezeichnung kann für die Schülerinnen und Schüler die reguläre Klassezeichnung verwendet werden. Bitte 

nehmen Sie die Mutationen jeweils bis spätestens am 15. des Folgemonats vor. 

Wird ein Kind mit Bestätigung der Schulaufsicht in eine andere Schulgemeinde umgeteilt, wird auch die Schulpflicht umgeteilt. 

Beispiel: ein Kind wird von der PSG Gachnang in die PSG Frauenfeld umgeteilt:

und/oder die Nationalität "Ukraine-Flüchtling"
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